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VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 

Betrifft:  Bundesgesetz, mit dem zur Verbesserung der Nachhaltigkeits- und Diversi-
tätsberichterstattung das Unternehmensgesetzbuch, das Aktiengesetz und 
das GmbH-Gesetz geändert werden (Nachhaltigkeits- und Diversitätsver-
besserungsgesetz, NaDiVeG) 

Die Richtlinie 2014/95/EU zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU (Bilanz-Richtlinie) im 

Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch 

bestimmte große Unternehmen und Gruppen ist bis 6. Dezember 2016 in innerstaatliches 

Recht umzusetzen. Diese Richtlinie verfolgt das Ziel, durch die nähere Präzisierung der 

bereits nach geltendem Recht offenzulegenden nichtfinanziellen Informationen deren 

Relevanz, Konsistenz und Vergleichbarkeit zu erhöhen. 

Die Richtlinie wird nun mit dem Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz 

(NaDiVeG) umgesetzt. Danach müssen große Unternehmen, die gleichzeitig Unternehmen 

von öffentlichem Interesse sind und an den Bilanzstichtagen das Kriterium erfüllen, im 

Durchschnitt des Geschäftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter zu beschäftigen, in den 

Lagebericht künftig eine erweiterte nichtfinanzielle Erklärung aufnehmen. Die nichtfinanzielle 

Erklärung muss sich mindestens auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, auf die 

Achtung der Menschenrechte und auf die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

beziehen. 

Zusätzlich wird künftig bei großen Aktiengesellschaften, die zur Aufstellung eines Corporate 

Governance-Berichts verpflichtet sind, die Verpflichtung zur Beschreibung des 

Diversitätskonzepts im Corporate Governance-Bericht ausgedehnt. § 243b Abs. 2 Z 2 UGB 

sieht bereits in der geltenden Fassung vor, dass im Corporate Governance-Bericht auch 

Maßnahmen zur Frauenförderung angegeben werden. Zukünftig werden für große 

Unternehmen darüber hinaus Angaben zum Diversitätskonzept verlangt, das im 

Zusammenhang mit Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen in Bezug auf 

beispielsweise das Alter, das Geschlecht oder den Bildungs- und Berufshintergrund verfolgt 

wird; wird kein derartiges Konzept angewendet, so ist dies zu begründen. 
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Ich stelle daher den  

 

Antrag, 

die Bundesregierung möge beschließen, den Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem zur Ver-

besserung der Nachhaltigkeits- und Diversitätsberichterstattung das Unternehmensgesetz-

buch, das Aktiengesetz und das GmbH-Gesetz geändert werden (Nachhaltigkeits- und Diver-

sitätsverbesserungsgesetz, NaDiVeG), samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und Wir-

kungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuzuleiten.  

 

Wien, 21. November 2016 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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